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373. Quartierplan. Am 2. November 1972 ersuchte der 
Gemeinderat Bubikon um Genehmigung seines Beschlusses 
vom 12. April 1972 betreffend Festsetzung des privaten Quar­
tierplans Hüebli in W olfhausen. Dieser Beschluss wurde am 
25. April 1972 im kantonalen Amtsblatt veröffentlicht und den 
betroffenen Grundeigentiimern schriftlich mitgeteilt. Gemäss 
Zeugnis des Bezirksrates Himvil vom 11. Oktober 1972 sind 
gegen die Quartierplanfestsetzung keine Rekurse mehr an-

. hängig. 
Das Quartierplangebiet wird irr1 Nordwesten durch die 

Staatsstrasse I. Kl. Nr. l, im Sii.dosten durch die projektierte 
Schachenstrasse und durch den Flurweg Nr. 24 bzw. durch die 
bestehende Bebauung, im Osten durch den Flurweg Nr. 5 
sowie im Nordosten durch die bestehende Bebauung begrenzt. 
Das ganze Gebiet liegt innerhalb des generellen Kanalisations­
projekts von W olfhausen der Gemeinde Bubikon wie auch 
innerhalb der Bauzonen nach geltendem Zonenplan. 

Der strassenmässigen Erschliessung des Quartierplan­
gebiets dient die projektierte Verlängerung der bestehenden 
Schachenstrasse mit Ausmiindung in die Staatsstrasse I. Kl. 
Nr. l. 

Der mit 22 m festgelegte Baulinienabstand an der pro­
jektierten Schachenstrasse entspricht der Bedeutung dieser 
Quartiererschliessungsstrasse. Gleichzeitig werden die im Be­
reich des Quartierplans Rüebli an der Schachenstrasse mit 
Regierung·sratsbeschluss Nr. l 777/1968 bereits genehmigten 
Baulinien aufgehoben. Die Baulinien an der Staatsstrasse I. 
Kl. Nr. 1 werden in einem separaten öffentlichen Verfahren 
durch die Baudirektion neu festgesetzt. 

Dfe Niveaulinie der projektierten Schachenstrasse weist 
eine maximale Steigung von 1,57 % auf. Die vom Regierungs­
rat mit Beschluss Nr. 1777/1968 genehmigte Niveaulinie an 
der Schachenstrasse wird im Teilstück zwischen der Her­
schärenstrasse und der Berikonstrasse, Gemeindestrasse Nr. 
46, ebenfalls gleichzeitig aufgehoben. 

Hinsichtlich des Anschlusses des Quartierplangebiets an 
das öffentliche Strassennetz ist auf die Verhältnisse abzustel­
len, wie sie nach der Vollbesiedlung des Gebiets bestehen 
werden. Die verkehrssichere Gestaltung der Einmiindung der 
projektierten Schachenstrasse in die Staatsstrasse I. Kl. Nr. 1, 
ist deshalb im Einvernehmen mit den zuständigen kantonalen 
Instanzen zu projektieren. Die Kosten für die daraus not­
wendigen Anpassungen, wie auch diejenigen für die Strassen­
ausweitung in der Staatsstrasse I. Kl. Nr. 1, gehen zu Lasten 
der am Quartierplan Rüebli beteiligten Grundeigentümer bzw. 
zu Lasten der Erstellung der Schachenstrasse. 

Im übrigen steht der Genehmigung der Vorlage nichts 
entgegen. 

Der Gemeinderat wird g·emäss den §§ 16 und 19 des 
Baugesetzes den vorliegenden Beschluss zu veröffentlichen 
haben. 

Bubikon 
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Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
bei>chliesst der Regierungsrat: 

I. Der Beschluss des Gemeinderates Bubikon vom 12. 
April 1972 betreffend Festsetzung des privaten Quartierplans 
Rüebli mit Bau- und Niveaulinien an der projektierten Scha­
chenstrasse sowie teilweiser Aufhebung der an der Schachen­
strasse mit Regierungsratsbeschluss Nr. 1777/1968 bereits ge­
nehmigten Bau- und Niveaulinien wird gemäss den eingereich­
ten Plänen mit folgenden Vorbehalten genehmigt: 

a) die Einmündung der Schachenstrasse in die Staatsstrasse 
I. Kl. Nr. l muss in einem späteren Bauprojekt noch im 
Detail studiert werden ; 

b) die Kosten für die notwendigen Anpassungen sowie die 
Aufweitung der Fahrbahn der Staatsstrasse I. Kl. Nr. 1 
als Folge des Quartiererschliessungsverkehrs gehen zu 
Lasten der am Quartierplan Rüebli beteiligten Grund­
eigentümer bzw. zu Lasten der Erstellung der Schachen­
strasse. 
II. Mitteilung an den Gemeinderat Bubikon für sich und 

. zuhanden der beteiligten Grundeigentümer, unter Rücksen­
dung eines Plandossiers mit Genehmigungsvermerk, den Be­
zirksrat Rinwil sowie an dif Direktion der öffentlichen Bau­
ten. 

Ziirich, den 24. Januar 1973. 

Vor dem Regierungsrat, 
Der Staatsschreiber: 

i. V. 

Dr. J. Schläpfer 


